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Rahmen für eine Vorschrift für Aufsichtsorgane  
(Erläuterungen dazu in Kursivschrift) 
 
Aufsichtsorgane sind Mitarbeiter, die ständig oder anlassbezogen Vorgesetzte von 
Betriebsbediensteten sind und/oder Verantwortung für die ordentliche Betriebsabwicklung 
sowie die Erhebung nach betrieblichen Ereignissen haben. 
Es sind dies insbesondere Personen, die für die Betriebsführung auf Betriebsbahnhöfen 
verantwortlich sind, Disponenten, Mitarbeiter von Leitstellen, Mitarbeiter, die die 
Betriebsabwicklung auf der Strecke überwachen sowie jene, die bei Störungen und Unfällen 
vor Ort agieren (dazu zählen auch Werkmeister). 
 

1. Geltungsbereich 
2. Definitionen   
3. Allgemeine Grundsätze für das Verhalten gegenüber Mitarbeitern 
4. Allgemeine Grundsätze für das Verhalten gegenüber Kunden 
5. Allgemeine Grundsätze für das Verhalten gegenüber Vertretern von  

Behörden und Hilfsorganisationen 
6. Kommunikation, insbesondere Funkdisziplin  

 
     Aufsichtsorgane auf Betriebsbahnhöfen 

1. Tätigkeitsbereich, Kompetenzen 
2. Wahrnehmung der Aufsichtspflicht gegenüber Mitarbeitern 
3. Grundsätze für die Erledigung seiner Aufgaben 
4. Meldepflichten an die Leitstelle bzw. Betriebsleitung 

 
     Mitarbeiter der Leitstelle 

1. Aufgaben, Kompetenzen 
2. Allgemeine Richtlinien für das Bearbeiten von Störungen, Unfällen 

und anderen Vorkommnissen  
3. Berichts- und Verständigungspflichten    Regelt Berichte an die 

Unternehmensleitung bzw an den Betriebsleiter sowie an politische Organe sowie 
die Behörde und die Unfalluntersuchungsstelle des Bundes. 

4. Verhalten bei Anfragen von Behörden bzw. Medien 
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  Disponenten 

1. Aufgaben, Kompetenzen 
2. gesetzliche Rahmenbedingungen Arbeitszeitgesetz, Arbeitsruhegesetz  
3. Grundsätze für Maßnahmen nach Betriebsstörungen 

 
  Streckenaufsicht 

1. Aufgaben, Kompetenzen 
2. gesetzliche Vorgaben, und Rahmenbedingungen wie Bestimmungen über 

Eisenbahnaufsichtsorgane, StVO 
3. Vorgehen bei Wahrnehmung von betriebsgefährdenden Umstän- 

den    
4. Kundendienstmaßnahmen bei Störungen 

 
   Einsatz  bei Unfällen und Störungen vor Ort 
         1. Einsatzleitung, Aufgaben, Kompetenzen Einsatzleitung, nicht nur                          
           Betriebintern, sondern auch hinsichtlich anderer Einsatzorganisationen 
         2. Grundsätze Lage erkunden, Absichern, Melden n Leitstelle bzw. Anfordern             
           weiterer Hilfe bzw Einsatzkräfte.  
         3. Erhebungen über den Hergang und die Ursache des Ereignisses 
         4. Maßnahmen vor Betriebsaufnahme Sicherstellen, dass dann keine Gefahr  
           besteht 
         5. Berichtswesen  


